
































































































Anlagespiegel 2025
Landiswil Sachanlagen Verwaltungsvermögen

140  Sachanlagen Verwaltungsvermögen
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1409

Grundstücke 
unüberbaut

Strassen/
Verkehrswege Wasserbau Tiefbau übrige Hochbauten Waldungen/

Alpen Mobilien Anlagen im Bau übrige 
Sachanlagen

Anlagewert 01.01.2025   596 742.95   190 506.95   261 739.40   54 170.60   30 753.50
Zuwachs/
Zugänge 2025   10 734.65   47 958.60

Abgänge / Korrekturen 2025    766.00   30 753.50
Umgliederungen 2025

Anlagewert 31.12.2025   608 243.60   190 506.95   309 698.00   54 170.60 0.00
Stand per 01.01.2025   99 518.55   15 887.65   59 383.35   29 872.15   30 753.50

Planmässige Abschreibungen 2025   14 604.25   2 350.00   11 448.60   5 417.05 0.00
Ausserplanmässige 

Abschreibungen 2025

Wertkorrekturen 2025   30 753.50
Stand per 31.12.2025   114 122.80   18 237.65   70 831.95   35 289.20 0.00
Buchwert

netto 31.12.2025   494 120.80   172 269.30   238 866.05   18 881.40 0.00

davon Anlagen in Leasing 31.12.2025
Versicherungswerte 31.12.2025  12 586 600.00

* darin nicht enthalten ist das bestehende VV bei Einführung von HRM2. Dieses wurde per 31.12.2023 vollständig abgeschrieben und somit im Jahr 2024 saldiert.

Gemeinde

Anschaffungskosten

kumulierte ordentliche
Abschreibungen

Buchwerte
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11.9 Zusätzliche Angaben

Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt
für Wasserversorgungsanlagen 1

Rechnungsjahr: 2025
Wasserversorgung:

Datengrundlagen X  Geschätzt
 GWP
 Anlagenbuchhaltung

Anlageteile
1. Wasserfassungen 2.00%
2. Aufbereitungsanlagen 3.00%
3. Pumpwerke, Druckreduzier- und Messschächte 2.00%
4. Reservoire 1.50%
5. Leitungen und Hydranten  3 076 065.00  3 076 065.00 1.25%   38 451.00
6. Mess-, Steuerungs-, Fernwirkanlagen 5.00%
7. Einkaufssummen, einmalige Konzessionsabgaben 3
Total  1 - 7  3 076 065.00  3 076 065.00   38 451.00

Bestand Verwaltungsvermögen in Franken   18 730.55
Bestand Spezialfinanzierung Werterhalt in Franken   787 979.55

Bemerkungen: 60%
Anschlussgebühren werden angerechnet.  23 070.00

 8 876.00
14'194.00

624.00
36.97

18.05.2026 tj
1 Dieses Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung
2 Zu erwartende Beiträge aus dem kantonalen Trinkwasserfonds und von der Gebäudeversicherung abziehen (beim AWA erfragen).
3 Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen, einmalige Konzessionsabgaben oder dergleichen - die Abschreibungssätze sind anhand der Laufzeiten festzulegen. Bestehen Kategorien 
  mit unterschiedlichen Abschreibungssätzen, so ist die Rubrik 7 manuell mit zusätzlichen Zeilen zu ergänzen. Einkaufssummen an andere Wasserversorgungen sind verbindlich mit einem
  Abschreibungssatz von 3 % einzutragen.
4 Ermittlung des Einlageprozentsatzes gemäss Kapitel 6.1. der WEA-Broschüre "Finanzierung der Wasserversorgung" (2004).
5 Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange Verwaltungsvermögen besteht oder der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr 25% 
  des Wiederbeschaffungswertes beträgt.
6 Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.

 Gewählter Einlagesatz in Prozent 5

 berechnete Einlage in SF Werterhalt in Franken (  x )
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet 6

in Prozent von : (100* / ) 25.62%
in Prozent von : (100* / ) 0.61%

50
66
80
20

 Erneuerungsrate
in %  (100/m)

 Werterhaltungs-
kosten in Fr./Jahr

(l*n)

50
33

Landiswil

 Wieder-
beschaffungswert

brutto in Fr.

 Beiträge
Dritter 2

in Fr.

 Wieder-
beschaffungswert
netto in Fr. (j - k)

 Nutzungsdauer
in Jahren

Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren
 Anzahl Einwohner im Versorgungsgebiet
 Einlage pro Einwohner in Franken (  / )

4
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Wiederbeschaffungswert, Werterhaltungskosten und Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt für die kommunalen
Abwasseranlagen und gegebenenfalls den Gemeindeanteil an den regionalen Anlagen 1

Rechnungsjahr: 2025
Gemeinde:

Aktualisierungsjahr:
Datengrundlagen X  AWA 2022
Gemeinde  Anlagenbuchhaltung

Datengrundlagen  AWA Einlage-

Verband  Anlagenbuchhaltung satz 2

%

1.1 Kanalisationen  5 227 000.00 1.25% 65'338 60% 39'203
1.2 Spezialbauwerke   25 000.00 2.00% 500 60% 300
1.3 Abwasserreinigungsanlagen 3.00% 0 0
Total 1 (1.1 - 1.3) bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte )  5 252 000.00 65'838 60% 39'503

2. Gemeindeanteil an regionalen Anlagen 3

2.1 Kanalisationen   899 783.00 1.25% 11'247 60% 6'748
2.2 Spezialbauwerke   42 345.00 2.00% 847 60% 508
2.3 Abwasserreinigungsanlagen   652 422.00 3.00% 19'573 60% 11'744
Total 2 (2.1 - 2.3) bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte )  1 594 550.00 31'667 60% 19'000

Total 1 + 2 bzw. mittlerer Einlagesatz (Spalte )  6 846 550.00 97'504 60% 58'503
Einmalige Anschlussgebühren, an Einlage angerechnet 4 35'952
Einlage Spezialfinanzierung abzüglich Anschlussgebühren 22'550

Stand Verwaltungsvermögen   250 633.17 in Prozent von : (100* / ) 3.66% Höchstens Fr. 200 / EW 5

Stand Spezialfinanzierung Werterhalt  1 409 994.80 in Prozent von : (100* / ) 20.59% EW 6 624
Fr./EW 94

Bemerkungen:
Kanalisation Nesselgraben - WE durch AWA noch nicht angepasst, prov. +150'000 aus Abrechnung berücksichtigt
Anschlussgebühren werden an Einlage Gemeindeanlagen angerechnet.

18.05.2026 tj
1 Diese Blatt ist Bestandteil der Jahresrechnung. Eine Kopie senden Sie bitte an das AWA:
2 Die Einlage in die Spezialfinanzierung muss mindestens 60% betragen, solange der Bestand der SF Werterhalt nicht mehr als 25% des Wiederbeschaffungswertes beträgt.
3 Daten des Teils 2 nur dann angeben, wenn der Verband die Einlage in die Spezialfinanzierung nicht selber vornimmt. (Anteil gemäss Kostenverteiler Verband).
4 Die einmaligen Anschlussgebühren dürfen an die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt angerechnet werden.
5 Gemäss Artikel 32, Absatz 4 KGV ist die Einlage in die Spezialfinanzierung auf jährlich Fr. 200 (Gemeinde und Region) pro Einwohnerwert beschränkt.
6 Einwohnerwert (EW): Gemäss Artikel 36g KGV.

Werterhaltungskost
en in Fr./a ( * )

Einlage in die
Spezialfinanzierun
g in Fr./a ( * )

1. Gemeindeanlagen

50
33

50

Wieder-
beschaffungswert

in Fr.

Nutzungsdauer in Jahren

33

80

80

Landiswil

Erneuerungsrat
e    in %
(100/ )
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